Presseerklärung des Landesseniorenbeirates des Saarlandes zur Verabschiedung des Landesseniorenplanes „Ältere Menschen im Saarland“ zweiter Teil, Fortschreibung 2009, durch den saarländischen Ministerrat am 21. April 2009

Der Landesseniorenplan „Älter werden im Saarland“ zweiter Teil, Fortschreibung 2009, beinhaltet erstmals im „Kapitel G. Alter und Wohnen“ eine umfassende Darstellung auch alternativer Wohnformen wie zum Beispiel in den Bereichen des gemeinschaftlichen und generationenübergreifenden Wohnens sowie der Möglichkeiten des seniorengerechten Neubaus, Umbaus und der Ausstattung von Wohnräumen. Zusammen mit den im Saarland gegebenen Finanzierungsmöglichkeiten und vielfältigen unabhängigen Beratungsangeboten sind diese nach Einschätzung des Landesseniorenbeirates wesentliche Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte und erfolgreiche Umsetzung der Leitlinie saarländischer Seniorenpolitik zur selbstbestimmten und selbstständigen Lebensführung im Alter. „Senioren- und generationengerechtes Planen, Bauen und Umgestalten von Wohnraum schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, die in Verbindung mit einer sachbezogenen, rechtlichen und organisatorischen Regelung der familiären und professionellen ambulanten Pflege sowie nachbarschaftlicher und ehrenamtlicher Sicherung der Häuslichkeit älterer Menschen die Realisierung ihres Wunschbildes gewährleisten können, möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in den „eigenen vier Wänden“ zu führen“, erklärte der Vorsitzende des Landesseniorenbeirates Josef Mailänder. 

Bezüglich der gesetzlichen Regelung der familiären Pflege weist der Landesseniorenbeirat auf § 2 Abs. 1 des Bundespflegezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 hin, das am 01.07.2008 in Kraft getreten ist. Danach haben Beschäftigte das Recht auf Pflegeurlaub von bis zu zehn Arbeitstagen, wenn dies erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren. Beschäftigte haben nach § 3 dieses Gesetzes Anspruch auf vollständige oder teilweise Pflegezeit bis zu einer Höchstdauer von sechs Monaten wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen. 

Die Einführung eines Rechtsanspruches auf Pflegeurlaub und Pflegezeit mit einem Rückkehranspruch in den Beruf in einem Pflegegesetz kann als Erfolg der jahrelangen Bemühungen der saarländischen Landesregierung gewertet werden, an dem auch der Landeseniorenbeirat und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen mitgewirkt haben. Die gesetzliche Begrenzung der Pflegezeit auf höchstens ein halbes Jahr kann aber allenfalls als ein Schritt in die richtige Richtung gewertet werden, da sie zeitlich zu kurz gegriffen ist und aus dem gleichen Grund auch keine arbeitsmarktpolitische Wirkung erzielt. 

Ältere Menschen verbleiben vor ihrem Tod im Schnitt 3,4 Jahre in stationären Einrichtungen. Eine zeitlich auf ein halbes Jahr begrenzte Pflegezeit wird daher nicht dem Ziel gerecht, diesen aus Gründen der Menschenwürde so lange wie möglich ein unabhängiges Leben im gewohnten häuslichen Umfeld zu gewährleisten und ihnen am Lebensende einen Aufenthalt in stationären Pflegeeinrichtungen in möglichst vielen Fällen auch aus Kostengründen ganz zu ersparen bzw. auf die zu Pflege notwendigen Zeiten zu reduzieren. Der Landesseniorenbeirat wird sich aus diesen Gründen zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen entsprechend dem einstimmigen Beschluss der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder Mitte November 2006 in Perl-Nennig auf eine Mindestdauer von einem Jahr mit der Möglichkeit einer zweimaligen Verlängerung um jeweils ein Jahr auf insgesamt drei Jahre nachhaltig einsetzen. Der Landesseniorenbeirat geht hierbei davon aus, dass die Landesregierung zu gegebener Zeit eine Bundesratsinitiative mit diesem Antrag einbringen wird. 

Zusammen mit den im Saarland schon vorhandenen Möglichkeiten der teilstationären Angebote der Tages- und Nachtpflege würde eine sachgerechte Anpassung der Pflegezeit künftig Familienangehörigen das Erbringen von häuslicher Pflege wesentlich erleichtern.

Zur Ergänzung alternativer Wohnformen hat der Landesseniorenbeirat das Projekt „Wohnen für Hilfe“ in Abstimmung mit dem Präsidium und dem Studentenwerk der Universität des Saarlandes e.V. Anfang dieses Jahres vorbereitet, das auch Eingang in den Landesseniorenplan Kapitel G, Ziff. 6.2 gefunden hat. Ziel dieses Projektes ist die mietzinsfreie Überlassung von Wohnflächen durch Seniorinnen und Senioren an Studentinnen und Studenten gegen Erbringung haushaltsnaher Dienstleistungen wie zum Beispiel Einkaufshilfen, Reinigungsarbeiten, Gartenpflege oder Vorlesen. Studentinnen und Studenten wird so preisgünstiger Wohnraum vermittelt und gleichzeitig Jung und Alt eine weitere Möglichkeit zum Generationendialog eröffnet.

„Wohnen für Hilfe“ ist bereits seit Jahren an mehreren deutschen Universitäten als Projekt etabliert. 

Im Kapitel H. „Alter und Gesundheit“ zeigt der Landesseniorenplan Zweiter Teil, umfassend alle Anforderungen an die Zukunftsaufgabe „Gesundes und erfolgreiches Altern“ insbesondere in den Bereichen „Prävention und Gesundheitsförderung“ als gesamtgesellschaftliche Daseinsvorsorge auf. Zu deren Gelingen bietet der Landesseniorenplan eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen, die sich an alle Beteiligten richten und insbesondere auch die Mitverantwortung und herausragende Bedeutung der persönlichen Gesundheitsvorsorge und -förderung aufzeigen. 

Der Landesseniorenplan macht deutlich, dass eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik nicht allein eine Politik für Senioren sein kann, sondern demokratisch und gemeinsam unter Teilhabe und Mitverantwortung alter Menschen verwirklicht werden muss. 

In diesem Sinne dankt der Landesseniorenbeirat dem Minister für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales, Herrn Professor Dr. Gerhard Vigener, sowie seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Gelegenheit, auch die Erarbeitung des Zweiten Teiles des Landesseniorenplanes beratend mit zu begleiten sowie für die hierbei erfahrene gute Zusammenarbeit. Für die Fortschreibung des Dritten Teiles des Landesseniorenplanes bietet der Landesseniorenbeirat in gleicher Weise seine Mitwirkung an. 

„Aufgrund der ausführlichen Dokumentation aller wichtigen seniorenpolitischen Handlungsfelder in den Bereichen Wohnen und Gesundheit im Alter sowie der vielfältigen und zahlreichen konkreten Anregungen und Handlungsempfehlungen für eine zukunfts- und zielorientierte Seniorenpolitik wird auch dem Landesseniorenplan des Saarlandes, Zweiter Teil, auf der Ebene des Bundes Aufmerksamkeit zukommen“, so der Vorsitzende des Landesseniorenbeirates Josef Mailänder.

